
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der blaue Planet – Nutzung durch Zerstörung?! 
 

Kommunale Strategien zur biologischen Vielfalt 
   

- Maßnahmenkatalog, Ziele und Aktionsmöglichkeiten -  

Häufig reichen jahrzehntelange Bemühungen vieler kommunaler Verwaltungen, 

Verbände oder einzelner Akteure nicht aus, den schleichenden Verlust  der Artenvielfalt 
in ihren Verantwortungsbereichen zu stoppen. Gewinne einerseits werden durch 

gegenläufige Entwicklungen an anderen  Stellen mehr als aufgefressen. - Es müssen daher 
neue Strategien entwickelt, veränderte Regelungen gefunden und mehr Akteure für 

dieses Ziel gewonnen werden. 
 

Ganz langsam entwickeln sich landesweit ein politisches und auch öffentliches 
Bewusstsein, dass der Erhalt der Artenvielfalt unsere eigene Lebensgrundlage sichert und 

gleichzeitig wesentliches Element für Lebensqualität und Generationenverantwortung 
darstellt. 

 
Ziel „Kommunalen Strategien zur biologischen Vielfalt“  ist es somit, dieses „Mehr“  und 

„Anders“ zu entwickeln.  
Bürgern, Politikern, Verwaltungen, Verbänden oder sensiblen Gruppen sollten die 

„Kommunalen Strategien zur biologischen Vielfalt“ als erweiterbare Ideensammlung, als 
Aktionsfeld, Motivation, Anregung oder Arbeitsprogramm dienen.  

 
Menschen und Ideen müssen zusammengeführt werden. Wenn sie sich finden, können 

beide  unglaubliche Veränderungen bewirken.   – Das wünsche ich der Ideensammlung 
und den Menschen, die ihnen begegnen. 

 
In allen Ideen steckt das Anliegen, den dramatisch fortschreitenden globalen und immer 

auch lokalen Verlust der Artenvielfalt auf unserem Planeten zu bremsen und die 
Entwicklung langfristig umzukehren. 



 

 
 
 

Ideensammlung – Übersicht 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ideensammlung – Beschreibungen 
 

1. Aktionsfeld Kultur-Landschaftsentwicklungen (L): 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. Aktionsfeld Kultur-Landschaftsentwicklungen (L) 
L01: Landschaftsrestauration - Aktion „Da war doch was“ – Landschaftszonen-Warte 

L02: Minimal-Linien  Entwicklungen 
L03: Landschaftspläne umsetzen 
L04: Landwirte mit grünem Fußabdruck – Leitbildumsetzung  
L05: Kulturlandschafts-Entwicklungsakquisiteur (Akquisiteur= Werber, Kundschafter) 
L06: Vergessene Schätze 
L07: Pflegeplan – Kulturlandschaften 
L08: Stillgewässer  mit fischfreien Zonen 

L09: Regenrückhaltebecken 
L10: Straßenbaumpflege – Verkehrssicherungspflicht 
L11: Leuchtturmprojekte   
L12: Projektmittel  
 

2. Aktionsfeld Innenstadtentwicklungen (In) 
In1: Innenstadtentwicklungen - Schaubeete 

In2: Innenstadtentwicklungen – Artenvielfalt auf kommunalen Flächen  
In3: Innenstadtentwicklungen – lebensreiches Straßenbegleitgrün  
 

      3.  Aktionsfeld Privatflächen / Industrieflächen (P) 
P1: VHS Naturgartenreihe -  „Naturgartenforum“ - Öffentlichkeitsarbeit  

P2: Privatgärten –  Leben wieder leben lassen; do ist yourself!   
P3: Privatflächen – Industrie, Verwaltung 

 
4. Aktionsfeld Verwaltung (V) 

V1: Zersplitterung 

V2: Ökologische Standards 
V3: Biodiversitätsmanagement 

V4: Bestehende Projekte 
 

5. Aktionsfeld Politik (P) 
P1: Finanzen 
P2: Personal 

P3: Prozessbegleitung 
 

6. Aktionsfeld Öffentlichkeitsarbeit (Ö) 
Ö1: Öffentlichkeitsarbeit – Aktivitäten erklären 
Ö2: Öffentlichkeitsarbeit – Urkunden für „Grüne Schätze in Löhne“  
Ö3: Öffentlichkeitsarbeit – Pressereihe „Naturtipp“  
Ö4: Öffentlichkeitsarbeit – Flyer 

Ö5: Öffentlichkeitsarbeit – Web-Präsenz 
Ö6: Öffentlichkeitsarbeit – Von anderen lernen (der „Web-Maulwurf“) 
Ö7: Öffentlichkeitsarbeit – Vernetzungen und permanente Prozesse pflegen 
 
     7. Aktionsfeld Ideen ergänzen – ………….. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L1: Landschaftsrestauration - Aktion „Da war doch was!“ – Landschaftszonen-Warte 
 

Schlägt man einen Radius von nur 1000 m um seinen Wohnsitz, so kann man nicht selten viele in den 
letzten Jahren verschwundene Landschaftselementen (Solitärbäume, Strauchreihen, Einzelsträucher, 
Brombeerlinien usw.) entdecken. Die Google-Historie und auch Satellitenbilder können diese Prozesse  
bestätigen. – Solche Grün-Standorte geraten in Vergessenheit, wenn sie nicht zeitnah nachgepflanzt 

werden. Es sollte initiiert werden. Es müsste möglich sei, da solche Landschaftselemente geschützt 
sind. – Vielleicht können Jäger oder Einzelbürger als Beobachter und Entwicklungsanreger der 

Landschaftsräume (Landschaftszonen-Warte) für dieses Anliegen gewonnen werden. Die Aktion „Da 
war doch was!“ könnte einen permanenten Prozess der Wiederherstellung einleiten. 

L2: Minimal-Linien  Entwicklungen 
 

Die Abstimmungsnotwendigkeiten mit Anliegern bei höheren Kulturlandschaftselementen (Typ 1 ) auf 

kommunalem Grund  (Artenschutzhecken, Solitärbäume oder  Trittsteinbiotope)   resultieren im 
Wesentlichen aus den Problemen von Schattenwurf, Wurzelentwicklungen, Feuchtigkeitsentzug, 
Blätteraufkommen und Luftstauproblemen.  
Unterhalb dieser Maßnahmenebenen lassen sich jedoch weitere Entwicklungsmöglichkeiten 
definieren, die diese störenden Eigenschaften nicht haben und somit geringere Zustimmungsschwellen 
aufweisen:   
Typ 2: Krautstreifen, Blühstreifen, Blütenstaudenlinien können auf kommunalem Gebiet dort 

angesiedelt werden, wo breite Feldwege, Böschungen, tiefe Gräben, breite Wegeränder genügend 
Platz bieten. 
Typ 3: flach bleibende Artenschutzhecken (max.1,50 m -1,80 m) oder Einzelsträucher (z.B. aus 
Feldrosen (Rosa arvensis), Wilden Johannisbeeren (Ribes), flache Brombeerarten (Rubus) oder andere 
ortstypische flache Gehölzarten.   
 
 

  

L 3: Landschaftspläne umsetzen 
 

Fertig ausgearbeitete Landschaftspläne liegen in den Schubladen vieler Kommunen in NRW. Sie 
wurden im Auftrag der Landesregierung mühevoll erstellt. Zwar bilden sie minimale 
Kompromisslinien, aber sie wären ein wichtiges Anfangsmodul für eine qua lifizierte 
Kulturlandschaftsentwicklung. – Die Blockaden zur Umsetzung dieser Pläne stammen aus Zeiten 
längst überholten Denkens. Die „Nationalen Strategien zur biologischen Vielfalt“ der BRD weisen 
einen ganz anderen Weg. Dort heißt es: 
   „Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass  die Leistungs – 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und 
Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind.“  
 
(aus „Nationale Strategien zur biologischen Vielfalt“; BUM - 2007) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L4: Landwirte mit grünem Fußabdruck – Leitbildumsetzung 
 

 Die kommunalen Landwirte tragen in besonderer Weise Verantwortung für den Erhalt und die 

Wiederherstellung  der ökologischen Vielfalt und Strukturen in den Kulturlandschaften unseres 
Landes.  Kulturlandschaften sind Lebens- Wirtschafts- und Erholungsräume. Alle Nutzer dieser Räume 

tragen die Verantwortung dafür, sie auch zu schützen. Verantwortliche landwirtschaftliche 
Kreisverbände formulieren das auch in ihren Leitbildern. Der Kreisverband Herford formuliert: „Wir 

übernehmen Verantwortung für Mensch, Tier, Umwelt und Natur.“  
 

Trotz wirtschaftlicher Enge, unzähliger nationaler und europäischer Regularien , trotz oft (über-) 

kritischer Wahrnehmungen seitens der Öffentlichkeit und trotz höchst unterschiedlicher 
betriebswirtschaftlicher Situationen und Entscheidungsgrundlagen, sollten solche Leitbilder zu 
gemeinsamem verantwortungsvollem Handeln  für gegenwärtige und zukünftige Generationen 
zusammenführen. 
   

Vorschlag: Landwirtschaftliche Stadtverbände bilden eine Arbeitsgruppe, die konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen  zum Erreichen des ökologischen Leitbildzieles erarbeiten. Dabei kann es 
hilfreich sein, sich zunächst mit den globalen langfristigen ökologischen Auswirkungen der intensiven 
landwirtschaftlichen Nahrungs- und Energieproduktion zu befassen, um daraus lokale 
Umsetzungsverantwortungen zu übernehmen. 

Umsetzungsmaßnahmen können sein: 
- Unterstützung der Kommune bei der Umsetzung ihrer Biodiversitätsbemühungen  
- Jährlich werden ca. 1500 -2000 m Biodiversitätslinien ((Obst-) Baumalleen, Artenschutzhecken,  

Sträucherlinien, Kräuter-Randstreifenlinien oder punktuelle Biodiversitätsräume 
(Solitärbäume, Strauchgesellschaften, Feuchtzonen, usw.) auf kommunalem / privatem Grund 
definiert und freigegeben (optimal in Verbindung mit Greening-Linien der Ackerränder!).   

- Die in  L1 bis L3 und in L5 bis L7 genannten Entwicklungsziele werden überprüft und durch 

Einzel- oder Gruppeninitiativen aktiv unterstützt. 
- Weitere Aktionsmöglichkeiten werden beschrieben und umgesetzt 
- Eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit sollte diesen Prozess begleiten. Sie könnte die aktive 

Verantwortung der örtlichen Landwirte für Umwelt und Natur (siehe Leitbild) dokumentieren 
und so gleichzeitig die Akzeptanz ihrer Arbeit unterstützen. 

 
 
  

L5: Kulturlandschafts-Entwicklungsakquisiteur (Akquisiteur= Werber, Kundschafter) 
 

Wer sich ernsthaft auf den Weg macht, um Landschaftselemente in Absprache mit den Anliegern 
wieder neu anzusiedeln, stößt auf nahezu unüberwindliche Hindernisse: Es beginnt bere its bei der 

Anfrage an den Besitzer, der verweist nicht selten an den Sohn (nachfolgende Generation), dieser 
wiederum verweist an den Pächter. In dieser Verantwortungsreihe ist dann meist ein Ablehner 
anzutreffen, der das Anliegen dann auf Eis legt. Nicht berücksichtigt in diesem Szenario sind 

Terminabsagen, Terminverschiebungen, Rücknahme von Zusagen, berechtigte Nachdenkzeiten u.v.m. 
.  Dieser Aufwand ist mit bestehendem Personal oft kaum zu leisten. –  
 

Ein bezahlter Akquisiteur (kompetente Persönlichkeit), könnte diese Aufgabe übernehmen und so der 
kommune oder den Verbänden zuarbeiten.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L6: Vergessene Schätze 
 

Man übersieht sie wirklich schnell (nicht selten werden sie als wertlose oder „verkommene“ Ecken 
angesehen)  – sie sind nicht selten großräumig in den Kulturlandschaften verteilt – oft nur noch in 
Resten vorhanden oder als missachtete Restbiotope erkennbar: Reste von Streuobstwiesen, 
vergessene, überdüngte, ungeliebte, isolierte, fast zugepflügte, zugeschüttete oder zugewachsene 
Tümpel, kleine Baum-oder Strauchinseln, Knicks  – oft teil-vernichtet und abgeholzt, kleine Siek- 
oder Feuchtwiesenreste, kleine Wäldchen usw.. - Aufmerksame Landschaftsbetrachter kennen sie. 
Bestimmt lassen sich Paten oder lokale Akteure finden, die sich für solche „vergessenen Schätze“ 
stark machen, Patenschaften übernehmen und sie mit Hilfe vorhandener Fachkompetenzen und 

kleiner Entwicklungskonzepte wieder zum vollen Leben und „Glanz“ entwickeln.  
Der besondere Wert  diese Strukturen: wenn auch stark verkommen, sind sie oft sehr alt  und 
enthalten möglicherweise noch Rest-Arten, die gerade und oft nur in solchen Altstrukturen inselhaft 
zu finden sind (z.B. Bockkäferarten, Amphibien, …). – Finanzielle Mittel übergeordneter Stellen 
stehen dafür oft zur Verfügung. 
 
 

  
L7: Pflegeplan – Kulturlandschaften 
 

Kommunale Seitenflächen, Böschungen, Ackerränder und Gräben durchziehen unsere 
Kulturlandschaften wie ein dünnes Netz. Sie sind oft die letzten Rückzugs- und Wanderlinien der 
wenigen noch verbleibenden Arten. Sie werden jedoch  gepflegt wie Parklandschaften. Dabei 
könnten sie wichtige Orte der Artenvielfalt und wertvolle Elemente von menschlichen 
Erholungsräumen sein. Mit ihrer Gesamtfläche von ca. 60 ha. und mehr in kleinen Kommunen lohnt 
es sich hier in besonderer Weise, mit verhältnismäßig geringem Aufwand auf eine Optimierung der 
Pflege und damit einer ökologischen Aufwertung des Netzwerkes hin zu arbeiten: unzählige Rand- 
und Saumbereiche sollten deutlich reduziert, teilweise punktuell,  nur zweijährig bis hin zu  gar nicht 
gemäht  werden. Langsam und schrittweise unterer Einbeziehung einer guten 
Öffentlichkeitsinformation sollte die Umsetzung dieses Prozesses erfolgen.  
Ortsbesichtigungen und Bilddarstellungen könnten häufig wiederkehrende Situationen beschreiben, 
die dann als Pflegestandards festgelegt werden. Für Einzelsituationen müssen lokale Lösungen 
gefunden werden.  Ziel aller Maßnahmen: eine kraut-, blüten- und samenreiche Saumentwicklung 
muss gewährleistet sein, ohne dass komplette Radikalschnitte erfolgen. – Wichtig dabei ist die 
Information der Anlieger, damit reduzierte Pflege nicht als Unordnung sondern als andere Ordnung 
verstanden wird, die kein Eingreifen durch Privatmahd oder privates Einbringen von Herbiziden 
erfordert. Punktuelle Distel- und Brennnesselbestände sind keine Unordnungsfaktoren sondern 
wertvolle Teile eines ökologischen Flechtwerks.   
 
 

  

Wenn man nichts oder zu wenig tut:  
Kulturlandschaft westlich von 

Minden; Friedhof der Evolution 

Quelle: Google Earth 

Im Prozess langsamer Auflösung: 
Kulturlandschaft Löhne Nord  

Was möglich ist:  
Kulturlandschaft – Kattenvenne 

Osnabrück; geschützt, gepflegt, 
entwickelt 

Quelle: Google Earth 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L8: Stillgewässer  mit fischfreien Zonen 
   

Dieser Bereich enthält ein riesiges Defizit- und gleichzeitiges Aktionspotential. Funktionierende 

Stillgewässer sind Hotspots der Artenvielfalt. Unzählige Insekten-, Fledermaus-, Vogel- und 
Amphibienarten sind in bestimmten Entwicklungszyklen auf sie direkt oder indirekt angewiesen. - 

Angler sollten daher in den Biodiversitätsprozess mit einbezogen werden. Gelingt das nicht, wäre zu 
überlegen, ob nicht schrittweise bestimmte prädestinierte Stillgewässer aus der Angelbewirtschaftung 

herausgenommen werden, um sie und ihre Umgebungen – je nach personellen Möglichkeiten – 
biodivers zu entwickeln. 
 

 
  

L12: Projektmittel  
  

Für bestimmte größere Biodiversitätsprojekte stehen Projektmittel aus der Mittelausstattung der 
„Nationalen Strategien zur biologischen Vielfalt“ zur Verfügung. Langzeitige Pachtmöglichkeiten oder 
der Kauf wertvoller Flächen ließen sich aus diesem Topf dann finanzieren. Die Richtlinien sind sehr weit 
gefasst, erfordern aber Eigenbeteiligungen. Die Eigenbeteiligungen können – wie z.B. im 
Wildkatzenprojekt des BUND – durch Spenden- oder Stiftungsgelder aufgebracht werden. – Auch die 
Kreise als übergeordnete Naturschutzbehörden stellen oft Mittel zur Verfügung.  
 
  

L11: Leuchtturmprojekte 
 

Die Erstellung eines Storchen-Nistplatzes, blütenreicher Magerzonen an Straßenrändern oder 
Innenstädten, ein ungespritztes Kornfeld, das Turmfalkennest am Mühlenstumpf, Bilderausstellungen 
zum Thema  „Natur erleben“, die Wanderausstellung „Schritte zum Naturgarten – leben wieder leben 
lassen“ usw. haben zwar keinen hohen flächendeckenden ökologischen Wert, sind jedoch wichtige 

Bausteine, um das Naturverständnis und den Wunsch nach naturnahen Umgebungsstrukturen im 
Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. 
 
 
  

L 9: Regenrückhaltebecken 
 

Im kommunalen Bereich verteilt gibt es oft etliche  Regenrückhaltebecken. Sie lassen sie mit 
verhältnismäßig wenig Aufwand als Amphibien-Ersatzlebensräume entwickeln ohne nennenswerte 
Beeinträchtigung ihrer  Zielfunktion. – Gleichzeitig würde eine solche ökologische Aufwertung 

Lebensräume für weitere Arten schaffen. Beispiele dazu aus anderen Kommunen gibt es.  

L 10: Straßenbaumpflege – Verkehrssicherungspflicht 
 

Der Begriff der „Verkehrssicherungspflicht“ wirkt oft wie ein Totschlagargument: „Da kann man eben 

nichts machen.“ – Entscheidungsspielräume sollten hier verantwortlicher genutzt werden. 
 

Selbst die Rechtsprechung kennt mindestens seit 1992 eine differenziertere und abwägendere 

Betrachtungsweise.  
 In einer Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts Hamm heißt es: 
 

 "Wie in den letzten Jahren zunehmend in das allgemeine Bewusstsein gedrungen ist, besteht an der 
Erhaltung des Baumbestands auch an öffentlichen Straßen ein allgemeines Interesse, so dass zwischen 
den Belangen der Verkehrssicherheit und den ökologischen Interessen an der Erhaltung des 
Baumbestands abzuwägen ist. 
Hierbei ist den ökologischen Interessen an Straßen von nur geringer Verkehrsbedeutung in höherem 

Maß Rechnung zu tragen, als den Straßen von erheblicher Verkehrsbedeutung ... Bestimmend für die 
Verkehrsbedeutung sind die Umstände des Einzelfalls, die Art und das Maß der 
Verkehrssicherungspflicht nach den gegebenen Verkehrsverhältnissen wie nach der Art des Wegs, 
seiner Verkehrswichtigkeit, der Größe einer Ortschaft und ähnlichem festlegen." 
 



 

 
 

2. Aktionsfeld Innenstadtentwicklungen (In) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       3. Aktionsfeld Privatflächen / Industrieflächen (P) 

 
 
 

In1: Innenstadtentwicklungen – Schaubeete 
 

Die kommunalen innerstädtischen Gestaltungsflächen (Blumenkästen, Pflanzbeete, 
Spielstraßengrünflächen, …) sind sowohl ökologische Funktions- als auch Modellflächen für viele Bürger 
(.. das mache ich bei mir zu Hause auch ..). Diese Beete werden jedoch oft nach den gleichen 
Hochglanz-Katalogprinzipien und Großmarktangeboten bepflanzt, wie die meisten Privatgärten. Ca. 80-
90 Prozent der Grünausstattungen sind „Exoten“ aus allen Teilen der Welt. Folge: eine Hochmaß an 
Artenverlusten. Es geht auch anders, ohne den „Schaucharakter“ solcher Beete zu vermindern. Modelle 
aus anderen Kommunen und von Kommunalgestaltern liegen vor.  
Das kommunale  Grünamt sollte daher in den Biodiversitätsprozess mit eingebunden werden. Dadurch 
entstehen keine zusätzlichen Belastungen, denn nur die Ausrichtung der Pflanz- und Pflegetätigkeiten 
der kommunalen Gärtner müsste verändert werden. Da die Ausbildung der Gärtner meist keine 
ökologischen Elemente enthält, wären Fortbildungen hier ein erster Schritt. Die anschließenden 
Umsetzungen hielten sich im Rahmen der vorhandenen gärtnerischen Tätigkeiten  – jedoch mit 
erweiterten Zielen. 
 

  In2: Innenstadtentwicklungen – Artenvielfalt auf kommunalen Flächen  
 

Kommunale Flächen wie Schulhöfe, Grünausstattungen kommunaler Gebäude, Sportstätten, 
Spielplätze, kommunale Wohnanlagen  usw. unterliegen ebenfalls der Pflege des städt. Grünamtes.  
Ein Beispiel aus einer Kommune soll deutlich machen wie wichtig das Zusammenspiel unterschiedlicher 
Akteure ist: Die Schule vor Ort hatte vor Jahren – in Zusammenarbeit mit dem Kollegium, der Kommune 
und einer ökologisch ausgerichteten Kommunalflächen-Architektin – ein Konzept zur ökologischen 
Schulhofgestaltung entwickelt. Ein naturnahes Schulhof-Gestaltungskonzept entstand. - Die Umsetzung 

und Pflege lag dann in städtischer Hand.  Der städt. Architekt hatte dann noch („exotische“) 
Restpflanzen von anderen Projekten übrig, die er dann meinte, kostengünstig einbringen zu müssen;  er 
„vereinfachte“ an etlichen Stellen das Konzept.  - Bewusst durch den Biologiekollegen angelegte Reisig- 
und Blätterhaufen fielen dem Ordnungsstreben von Nachbarn und Bauhof zum Opfer, al te 
abgestorbene Äste und Holzhaufen wurden „ordnungsgemäß“ abgeräumt und die Pflegepläne 

richteten sich nach den kommunalen Zeitplanungen. Ergebnis: Es wurde alles wieder so, wie es mal 
war: steril und tot, aber „katalog-schön“.  

Deutlich werden hier die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen für kommunale 
Akteure mit dem Ziel einer neuen Bewusstseinsbildung, um Entscheidungsfindungen nach ökologischen 
Kriterien zu ermöglichen.  - Nur so können langfristig biodiverse Prozesse in Gang gesetzt und 
aufrechterhalten werden. –  Meist ist es auch möglich, Referenten zu diesem Thema zu gewinnen, 
wenn der umgekehrte Weg (Teilnahme an Fortbildungen) als nicht umsetzbar erscheint.  
 
 In3: Innenstadtentwicklungen – lebensreiches Straßenbegleitgrün 
  

Hier gelten ähnliche Bedingungen wie bei „In1“. Die kommunalen „Prachtstraßen“, Verkehrsinseln, 
Rad- und Fußweg-Begleitgrünzonen bestehen zu einem überwiegenden Teil aus „Exoten“ aus aller 
Welt. Farbenprächtige Alternativen mit heimischen Arten und in der Folge mit deutlich erhöhter 
Artenvielfalt liegen vor. Mit dem kurzfristig erhöhtem Aufwand von Flächenabmagerungen lassen sich 
artenreiche Blühflächen und  langfristig sogar deutliche Einsparungspotentiale erzielen, die an anderer 
Stelle wieder sinnvoll eingesetzt werden können. Auch dazu liegen Umsetzungsmodelle  und –
erfahrungen vor. 
Das kommunale Grünamt sollte hier aktiv werden, um den politischen Auftrag der flächendeckenden 
Biodiversitätsentwicklung umzusetzen.  
 
 



 

 
 
      3.  Aktionsfeld Privatflächen / Industrieflächen (P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

P1: VHS Naturgartenreihen -  „Naturgartenforen“ - Öffentlichkeitsarbeit 
 

Viele Privatgärten und grün-gestaltete Industrieflächen sind ein Spiegelbild der  Garten-
Großmarktangebote und der Leitbildkulturen der Hochglanzkataloge. – Unwissenheit vieler 

Konsumenten und ausgefeilte Marktstrategien treffen hier aufeinander. – Aufklären, informieren und 
Alternativen beschreiben können hier Wege für kleine Schritte sein. Bundesweit gibt es hierfür 
Initiativen.  
Netzwerke können geschaffen werden (z.B. Naturgarten-Arbeitskreise), um Kommunikation, Austausch, 
sich Kennenlernen, die Bereitstellung von Infomaterialien und das Angebot heimischer Sträucher und 
Blühstauden als Gegenkonzept zu gängigen Marktangeboten zu ermöglichen. –  
Gleichzeitig ist dieses Projekt ein Stück Öffentlichkeitsarbeit, denn die Ursachen biodiverser Verluste 

weltweit und in den Kulturlandschaften sind oft die gleichen wie die in jedem Privatgarten.  
 

 

P2: Privatgärten –  Leben wieder leben lassen; do ist yourself! 
   

Was die Energiespartaste für den Erhalt des Klimas darstellt, sind Naturgärten für den Erhalt der 
Artenvielfalt im Wohnumfeld, in der Stadt und auf diesem Planeten: viele können handeln, lernen 

Zusammenhänge verstehen und übernehmen ein Stück ökologische Verantwortung für Kinder und 
Enkel.  
Es ist erstaunlich, welche Artenvielfalt in Innenstädten, im Wohnumfeld und in Privatgärten möglich ist, 
wenn sie zugelassen wird und welche stimulierenden Kräfte von ihr ausgehen.. – Hier braucht niemand 
auf andere zu warten, auf behördliche Zustimmungen und Genehmigungen hoffen oder auf 
schwerfällige Entscheidungsprozesse Rücksicht nehmen. Informieren, verstehen, planen und anfangen!  

Hilfen findet man in vielfacher Fachliteratur, Naturgartenforen und –vereinen. Doch Achtung: 
„Naturgarten“ ist kein geschützter Begriff. Nicht überall ist Naturgarten drin, wo es verkündet wird. 

P3: Privatflächen – Industrie, Verwaltung 
 

Ähnlich wie bei P2 lassen sich Industrieflächen, Verwaltungs- und Büro-Umfeld Gestaltungen naturnah 
und trotzdem repräsentativ und ansprechend gestalten. Beispiele dafür liegen aus anderen Kommunen 

vor.  
 



 

4. Aktionsfeld Verwaltung (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. Aktionsfeld  Politik (P) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

V1: Zersplitterung 
  

Das Anliegen der Biodiversitätsentwicklungen ist auf viele Fachbereiche der Stadt aufgesplittert: 
Innenstadtbegrünungen, Straßenrandbegleitgrünpflege, Kulturlandschaftspflege, 
Kulturlandschaftsentwicklung, Straßenbaumpflege, Wohnstraßenentwicklung, 

Wohnsiedlungsentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung, Hochwasserschutzmaßnahmen, ökologische 
Entwicklungsmöglichkeiten von Sonderzonen wie Stillgewässer, Regenrückhaltebecken und 

Naturschutzgebiete sowie Sonderinitiativen wie Bürgerwald, grünes Klassenzimmer oder 
Naturgartenprojekte.  
In einigen Teilbereichen wird die Aufgabenstellung der kommunalen Biodiversitätsentwicklung vielleicht 
bereits erkannt, entsprechende Maßnahmenkataloge werden entwickelt  und in kleinen Schritten 
umgesetzt.  Andere kommunale Akteure scheinen vielleicht nicht einmal Begriff und  Aufgabenstellung 

zu kennen.  
Fortbildungen, eine Neugewichtung und spätere Verankerung ökologischer Ziele entsprechend der 
Aufgabenstellungen in den „Nationalen Strategien zur biologischen Vielfalt“  sind in jedem Fachbereich 
notwendig. Überprüfbare Ziele und Strategien sind zu formulieren und umzusetzen.  
 

V2: Ökologische Standards  
 

Es ist zu überlegen, auf welche Weise in allen kommunalen Fachbereichen mit den vorhandenen 
finanziellen und oft sehr begrenzten personellen Ressourcen und  - wo es möglich ist – durch 
ehrenamtliches Engagement, biodiverse Strategien und Umsetzungsprozesse dauerhaft verankert 
werden können. 
 

V3: Biodiversitätsmanagement 
Hier ist auch die Politik gefordert. Die einzelnen Fachämter müssen beauftragt werden, ökologische 
Standards in ihrer Arbeit   zu verankern. Dazu sollte jedes Amt einen Maßnahmenkatalog mit 
ergänzenden ökologischen Inhalten entwickeln und ihn vorlegen. Externe oder interne Hilfen dazu 
sollten in Anspruch genommen werden.  
Möglicherweise ist ein zentrales Biodversitätsmangement notwendig, um die auf viele Bereiche 
zersplitterten ökologischen Aufgabenstellungen aufeinander abzustimmen  und auch für ihre dauerhafte 

Umsetzung zu sorgen. 
 

V4: Bestehende Projekte  
Bestehende und erfolgreiche Projekte wie Bürgerwald, grünes Klassenzimmer, 
Anpflanzungsmaßnahmen, „Rekommunalisierungen“ von Ackerrandstreifen usw. werden anerkannt, 
erhalten oder weiterentwickelt. 

P1: Finanzen 
 

Die Politik ist in besonderer Weise für die Umsetzung eines ökologischen Profils in der Stadt 

verantwortlich. Natur und Umwelt sind besondere Werte für die Lebensqualität und Lebensgrundlagen 
der Bürger. Nach einer Umfrage des BMU rangiert dieser Wert auf Platz vier der Werteskala.  
Nach einer oft langen Zeit der Vernachlässigung ökologischer Positionen sind erhebliche 
Reparaturanstrengungen notwendig. –  Solche Maßnahmen sind nicht kostenlos.  Genau wie die 
Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen  erhebliche Kosten rechtfertigen, 
rechtfertigt der Erhalt der Biosphäre, der Grünausstattung, unseres Planeten, einer Kommune, den 
Einsatz erheblicher finanzieller Mittel.  

Der Erhalt der ökologischen Ressourcen einer Kommune  ist nie eine Frage des Geldes sondern die 
seiner Verteilung und die der weitblickenden Wissens- und Entscheidungskompetenzen der 
Mandatsträger in den Parlamenten. – Finanzeile Investitionen auf diesem Gebiet sind Investitionen in 
die Lebensqualität und Lebensgrundlagen unserer Kinder und Enkel.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Aktionsfeld Öffentlichkeitsarbeit (Ö) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ö1: Öffentlichkeitsarbeit – Aktivitäten erklären 
 

Das Anliegen der Biodiversitätsentwicklung verstehen, es nicht als „weiches  Ziel“ abtuen, neue Wert - und 
Bewusstseinshaltungen entwickeln, informieren und für Beteiligung werben sind nur einige Ziele einer  
guten Öffentlichkeitsarbeit.  
Wenn sie auf unterschiedlichen Ebenen – abgestimmt aufeinander -  laufen würde, wäre das Anliegen der 
Biodiversitätsentwicklung präsenter und weniger künstlich dargestellt. Aktivitäten auch gute 
Überlegungen aktiver Gruppen oder Umsetzungsschritte sollten stets erklärend dargestellt und in ihrem  

ökologischen Wert sowie in ihrer Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger beschri eben werden. – 
Vielleicht gibt es gute „Schreiberlinge“, die solche Erfolgsberichte verfassen können. 
 

Ö2: Öffentlichkeitsarbeit – Urkunden für „Grüne Schätze“  
 

Überall in der Kulturlandschaft, in Stadtnähe aber auch im Innenstadtbereich gibt es  wertvolle 

„ökologische Schatzkisten“, kleine „Hot-Spots des Lebens“. – Sie werden jedoch nicht als solche erkannt 
und verstanden. Und so verschwinden plötzlich wertvolle alte  Hof- oder Solitärbäume (Eichen, Buchen, 

Eschen, usw.) weil sie stören und eben „alt“ sind oder es werden artenreiche Obstbaumreihen gegen 
„moderne“ Persische Eisenholzbäume oder Amerikanische Blumenhartriegel ausgetausch t. Alte 
Feldgehölze, kleine Weiher, Rinnsale oder Brombeerdickichte werden zugeschüttet oder vermüllt.   
Die Aktion „Grüne Schätze“   verleiht in Absprache mit den jeweiligen Eigentümern eine Plakette 
(„Wertvoller Baumbestand“, „Wertvolles Feldgehölz“, „Wertvolles Stillgewässer“, usw.) mit 

Informationen, Tipps und gegebenenfalls Unterstützungsmöglichkeiten für den Erhalt und die Pflege des 
betreffenden „Grünen Schatzes“.  – Eine Radtour mit begleitender Presse und der Wert-Beschreibung  

dieser Hot-Spots in den lokalen Medien kann langfristig eine Sensibilität und ein Wertebewusstsein in der 
Bevölkerung und bei den Eigentümern entwickeln – oder gar Nachahmer motivieren. 
 

P2: Personal 
 

Die personelle Ausdünnung vieler Verwaltungen (z.B. oft Auflösung des Umweltamtes; personelle 
Reduzierungen in anderen Amtsbereichen) führen dazu, das die am wenigsten kontrollierbaren Aufgaben  

und Aufgaben mit nicht erkennbaren unmittelbaren Auswirkungen vernachlässigt werden; das sind häufig 
ökologische Inhalte.  Auch werden nicht selten ökologisch fragwürdige Kompromisse eingegangen, um 

Konflikten aus dem Wege zu gehen oder um vermeidliche Verhandlungsspielräume zu schaffen. – Oft sind 
einzelne Mitarbeiter / -innen durch Aufgabenüberlastungen überfordert. - Die langfristigen Folgen einer 
solchen Personalpolitik sind nicht selten an der Zerstörung der Kulturlandschaften zu erkennen. Diese 

haben sich längst in eine Großindustrielandschaft  umgewandelt, da kommunale Kontrollen, Gestaltungen 
und Ergänzungen auf kommunalem Grund nicht mehr möglich sind. – Eine personelle Stärkung der 

Verwaltung für eine nachhaltige Naturgestaltung und –entwicklung  ist daher meist zu fordern. 
 

P3: Prozessbegleitung 
 

Die globale Biodiversitässtrategie (CBD) wird als Prozess verstanden und daher durch ein regelmäß iges 
Treffen der Mitgliedsstaaten im Zweijahresrhythmus begleitet.  Erfolge,  Misserfolge und die 

Neuausrichtungen von Zielen werden dort beschlossen. – In ähnlicher Weise sollte die lokale Politik die 
Biodiversitätsentwicklungen in der Kommune regelmäßig begleiten, unterstützen und motivieren.. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ö4: Öffentlichkeitsarbeit – Flyer  
 

Ein Flyer zum Thema „Biodversitätsentwicklung in der Kommune“, kann informieren, Ziele 

beschreiben, Informationsquellen benennen, mit Bildern überzeugen, zum Mitmachen anregen, 
Ansprechpartner benennen, bestehende Aktivitäten darstellen, Defizite und Arbeitsfelder 
beschreiben, zu globalem Denken anregen, diese Ideensammlung publizieren und um Akteure  
werben. Vielleicht wird ein „Kreativisten“ gefunden, der ein solches Medium entwickelt. – Ein 
wertvoller Dauer-Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Ö5: Öffentlichkeitsarbeit – Web-Präsenz  
 

Was für den Flyer gilt, könnte auch für eine Web-Präsentation gelten. Auf der Webseite der Stadt 
oder der Kommune oder auf einer eigenen Webseite, sollte das Profil der Biodiversitätsentwicklung 
dargestellt, Probleme und Erfolge beschrieben werden. ………. Auch hier gibt es unzählige 
Darstellungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, die die unter Ö1 beschriebenen Ziele verfolgen. 
 

Ö6: Öffentlichkeitsarbeit – Von anderen lernen (der „Web-Maulwurf“) 
 

Der Blick über den Tellerrand: Was denken und machen eigentlich die anderen? Nicht nur „die 
Großen“ (wie Hannover als „Biodiversitätshauptstadt“ mit entsprechenden personellen und 
finanziellen Ressourcen) sollten dabei im Focus der Betrachtungen stehen sondern Kommunen mit 
ähnlicher Struktur und Größe. – Eine gute Recherche im Web liefert vielleicht viele weitere kreative 
umsetzbare Ideen für einen Maßnahmenkatalog. 
 

Ö7: Öffentlichkeitsarbeit – Vernetzungen und permanente Prozesse pflegen 
 

Auf allen Arbeitsebenen sind Vernetzungen möglich.  Sie können stabilisieren, motivieren, Ideen 
und Lösungen transportieren, wenn sie mehr als leere Absichtsbekundungen und zeitfressende 
Aktionismen  darstellen. - Über 200 Kommunen in Deutschland haben die „Biologische Vielfalt in 
Kommunen“ unterschrieben. Die deutsche Umwelthilfe schließt sich diesem Prozess aktiv an, indem 
sie die Strukturen optimieren will, um insbesondere kleinere Kommunen zu unterstützen. – Das 
Erfreulich in diesen Prozessen ist, dass sie  bis in die kommunalen Kleinebenen hinein langfristige 
Bewegungen hin zu einem nachhaltigen Umgang mit ökologischen Ressourcen beinhalten, wie sie in 
den nationalen und globalen Übereinkommen beabsichtigt wurden.  
 
 

Ö3: Öffentlichkeitsarbeit – Pressereihe „Naturtipp“  
 

Die unter Ö2 beschriebenen „Hot-Spots des Lebens“ könnten als regelmäßige Reihe  („Der 
Naturtipp“) in der lokalen Presse erscheinen. Immer werden ökologische Werte, vielleicht 
Kulturhistorische Bedeutungen, ihr ästhetischer Wert und ihre Bedeutung für die Lebensqualität der 
Bevölkerung dargestellt. – Eine solche Pressereihe über Kleinstbiotope kann auf Einzelgehölze, 
Einzelarten, einzelne Baumarten oder Blütenstauden der Kulturlandschaft erweitert werden. Es lassen 
sich faszinierende, informative oft sogar spannende Portraits über solche kleinen 
Kulturlandschaftselemente erstellen. Informationen und Wertentwicklungen paaren sich in der 
Bevölkerung miteinander. 
 



 

 
7. Aktionsfeld Ideen ergänzen ………….. 
 
 
 
 

Platz für weitere eigene Ideen 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Platz für weitere eigene Ideen 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
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